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II/A Stellungnahmen der Öffentlichkeit 

II/A 1 Bürger vom 22.10.2017 

 

 
Stellungnahme der Verwaltung 
 
Die Stellungnahme des Bürgers bezieht sich auf die bereits zur frühzeitigen Beteili-
gung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB abgegebenen Äußerung des aner-
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kannten Naturschutzverbandes vom 11.07.2017 und die Äußerung des Bürgers vom 
10.07.2017.  
Diese werden im Folgenden erneut wiedergegeben und ebenso die unveränderten 
Stellungnahmen der Verwaltung sowie die ebenfalls unveränderten Abwägungsvor-
schläge. 
 

II/A 1.1 Anerkannter Naturschutzverband vom 11.07.2017 
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Stellungnahme der Verwaltung 

zu 1. 
Es handelt sich bei dem Bebauungsplan Nr. 225/II "Bürrig - südlich Olof-Palme-
Straße/Europaring" um einen Bebauungsplan, der als so genannter „Angebotsbe-
bauungsplan“ aufgestellt wird. Es gibt keinen Antrag eines Vorhabenträgers zur Ein-
leitung und Durchführung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans. Ein konkretes 
Vorhaben, das umgesetzt werden soll, liegt nicht vor.  
Die in der Presse veröffentlichten Vermarktungsvorstellungen der Grundeigentümer 
sind nur als Nutzungsbeispiele zu sehen, sie sind nicht so verbindlich, dass daraus 
ein Vorhaben abzuleiten wäre.  
Es ist Ziel der Stadt Leverkusen und der Grundstückseigentümer, den Planbereich 
wieder als Gewerbegebiet für unterschiedliche gewerbliche Nutzungen auszuweisen, 
um den derzeitigen und zukünftigen Bedarf von Gewerbetreibenden in Bürrig und der 
Gesamtstadt befriedigen zu können. Die Stadt Leverkusen hat hohen Bedarf an klei-
neren gut erschlossenen und innenstadtnahen Gewerbeflächen. 
Das Wesen einer „Angebotsplanung“ und damit der Unterschied zur Vorhabenpla-
nung ist, dass es keine strenge Auflistung von zulässigen Betrieben gibt.  
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Die Zulässigkeit von Betrieben richtet sich nach der vorgenommen Festsetzung ei-
nes Gewerbegebiets gem. § 8 Baunutzungsverordnung (BauNVO). Diese Gewerbe-
gebiete dienen vorwiegend der Unterbringung von nicht erheblich belästigenden Ge-
werbebetrieben.  
In den textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan Nr. 225/II „Bürrig - südlich Olof-
Palme-Straße/Europaring“ wird diese allgemeine Zulässigkeit noch weiter detailliert, 
so dass z.B. keine Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für 
Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm ge-
genüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind und keine Anlagen für 
kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke zulässig sind. Einzelhandel 
wird mit geringen Ausnahmen für Werksverkauf oder Handel mit Kfz, Motorrädern 
oder Fahrrädern ebenfalls ausgeschlossen. Grund dieser Ausschlüsse ist das Ziel, 
Verkehrs- und Lärmbelastungen für die Nachbarschaft gering zu halten und die zent-
ralen Versorgungsbereiche der Stadt Leverkusen vor Einzelhandel in nicht integrier-
ten Lagen zu schützen. 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
zu 2. 
Die schon beschriebene Angebotsplanung eröffnet die Möglichkeit, im Plangebiet ein 
„Autohaus“, d.h. den Handel mit Kfz anzusiedeln. Das ist nicht zu verwechseln mit 
der Absicht, ein solches tatsächlich anzusiedeln. 
Der Stadt Leverkusen obliegt es nicht zu entscheiden, ob und wie viele Autohandels-
unternehmen wirtschaftlich tragfähig sind. Sie hat lediglich zu entscheiden, ob mit der 
Ansiedlung solcher Betriebe ggf. negative städtebauliche Auswirkungen auf die 
Stadt, auf zentrale Versorgungsbereiche oder auf schützenswerte Nutzungen in der 
Nachbarschaft verbunden sind oder sein können. 
Diese Prüfung hat die Stadt Leverkusen für den Bebauungsplan Nr. 225/II „Bürrig - 
südlich Olof-Palme-Straße/Europaring“ vorgenommen und ist zu dem Ergebnis ge-
kommen, dass innerhalb dieses Bebauungsplans keine negativen Auswirkungen in 
dem o.a. Sinne entstehen können. Daher wurde die Zulässigkeit dieser Nutzung 
festgesetzt. 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
zu 3. 
Die unmittelbare prägende Nachbarschaft des Plangebiets bildet die Autobahn BAB 
1 und die Bundesstraße B 8 sowie der Standort der EVL. Nördlich grenzt jenseits der 
Olof-Palme-Straße die Kleingartenanlage an.  
Die Dhünnaue liegt erst südlich der in Dammlage verlaufenden Autobahn. Einen Be-
zug zum Bebauungsplangebiet gibt es nicht. Ob und wie Freizeitsportanlagen mit der 
Dhünnaue sinnvoll und verträglich sind, ist nicht Gegenstand der Bauleitplanung und 
der zugehörigen Abwägung. 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
zu 4. 
Die zulässige Grundflächenzahl (GRZ) von 0,8 ist gewerbegebietstypisch und kann 
bis zu einer GRZ von 0,95 durch Garagen, Stellplätze, Tiefgaragen und deren Zu-
fahrten überschritten werden.  
Bereits der Bebauungsplan Nr. 88/II ermöglichte die Überschreitung der GRZ auf 0,9. 
Im Rahmen des vorhabenbezogene Bebauungsplans V 4/II „Olof-Palme-Straße“, 1. 
Änderung war bereits die Erhöhung der GRZ auf 0,95 für den südlichen Abschnitt 
des Plangebiets vorgesehen.  
Die Versiegelung von 0,95 ist anteilig auf Basis des geltenden Planungsrechts und 
durch genehmigte frühere Nutzung entstanden und soll im Sinne des Vertrauens-
schutzes für zukünftige Folgenutzungen der Immobilie ohne Umbauten, Abbrüche 
oder Entsiegelungen zulässig bleiben. 
Wie bereits beschrieben ist der hohe Versieglungsgrad genehmigter Bestand, zu-
sätzliche negative Auswirkungen können daher nicht entstehen. 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
zu 4.1. 
Große Teile der vorhandenen Bebauung bestehen aus Glashäusern, die sich nicht 
für Fassaden- und Dachbegrünung eignen. Die andern Gebäude sind auf Grund ihrer 
Konstruktion und Statik nicht auf Dachbegrünung ausgelegt. Der ursprüngliche Be-
bauungsplan Nr. 88/II und der vorhabenbezogene Bebauungsplan V 4/II „Olof-
Palme-Straße“ setzten keine Dach- und/oder Fassadenbegrünung fest. Im Sinne des 
Vertrauensschutzes für die Grundstückseigentümer sollen jetzt, nach über 25 Jah-
ren, diese Regelung nicht für die bereits bestehenden Gebäude eingeführt werden. 
Diese Regelungen stellte für die Vermarktung dieser Gebäude eine hohe Hürde dar, 
da die damit verbundenen hohen Aufwendungen, wen überhaupt, nur bei Neubauten 
machbar sind.  
Der Bebauungsplan setzt daher eine Dach- und Fassadenbegrünung nur für Neu-
bauvorhaben fest, die nach dem Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans zur 
Genehmigung vorgelegt werden sollen. Diese Begrünung wird als mindestens exten-
sive Begrünung auf mindestens 50% der Dachfläche beschränkt, um die notwendi-
gen konstruktiven und damit finanziellen Aufwendungen für kleinere Gewerbebetrie-
be in einem machbaren Rahmen zu halten. Dieses gilt auch für die Fassadenbegrü-
nung, die auf mindesten 25 % der Fassadenfläche gefordert wird. 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird gefolgt. 
zu 4.2. 
Eine Anrechnung der, das Plangebiet umgebenden öffentlichen Grünflächen (Stra-
ßenbegleitgrün) erfolgt nicht. In der Begründung erfolgte nur ein Analogieschluss, 
dass die umliegenden zusammenhängenden grünen Böschungen eine höhere Quali-
tät in der Begrünung zeigen, als kleine grüne Restflächen (Inseln) im Gewerbegebiet. 
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Die Überplanung der bereits gewerblich genutzten Flächen am Böschungsfuß zur 
„Olof-Palme-Straße“ durch den Bebauungsplan Nr. 225/II „Bürrig - südlich Olof-
Palme-Straße/Europaring“ stellt einen Eingriff gegenüber dem gegebenen Planungs-
recht des Bebauungsplan Nr. 88/II „Overfeldweg/Olof-Palme-Straße" dar. Die Kom-
pensation wird in den Grunderwerbsvertrag der Flächen einbezogen. 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
zu 5. 
Durch Veränderung des Plangebiets werden über die bisherige Bestandssituation 
hinaus keine öffentlichen Grünflächen in Anspruch genommen, ein Eingriff in den 
Baumbestand erfolgt nicht. Eine Kompensation ist nicht erforderlich. 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung  
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
zu 6. 
Die Entwässerung von Schmutz- und Teilen des Niederschlagswassers erfolgt über 
vorhandene Kanalleitungen. Es handelt sich um ein Altanschlussgebiet, da es vor 
dem 01.01.1996 erstmals bebaut, befestigt und an die öffentliche Kanalisation ange-
schlossen wurde. Gemäß § 44 Abs. 1 Landeswassergesetz NRW (LWG) ist das Ge-
biet daher von der Versickerungs-/Einleitungsverpflichtung für Niederschlagswasser 
nach § 55 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) befreit. 

Der größte Teil der vorhandenen Dachflächen ist an eine vorhandene Muldenrigole 
zur Versickerung der Niederschlagswässer angeschlossen. Für diese Anlage liegt 
eine wasserrechtliche Erlaubnis vor. Diese Anlage wurde erst im August 2016 ge-
nehmigt, die Versickerungsfähigkeit des Bodens wurde nachgewiesen.  
Sollte in Zukunft die Rigole vergrößert oder an anderer Stelle eine weitere Rigole ge-
plant werden, ist ein weiteres wasserrechtliches Erlaubnisverfahren notwendig. Hier-
zu sind auch Bodenuntersuchungen vorzunehmen. 
Für den Bebauungsplan ist es nicht erforderlich, diese Untersuchungen vorab vorzu-
nehmen, da die Niederschlagswasserbeseitigung auch durch andere Maßnahmen, 
z.B. verzögerte Einleitung (Retention auf dem Grundstück) nachgewiesen werden 
könnte. Eine Verlagerung des Nachweises in das konkrete Genehmigungsverfahren 
ist somit zulässig. 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
zu 7. 
Die Nord-Süd ausgerichtete Gebäudestellung der Bestandsgebäude eignet sich her-
vorragend zur aktiven und passiven Solarenergienutzung. Die Nutzung von Solar-
energien ist im Bebauungsplan zulässig und gewünscht. Die ausschließliche Fest-
setzung einer solchen Energienutzung ist für den Bebauungsplan nicht möglich, da 
die Energieversorgung im Bestand bereits vorhanden ist.  
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
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zu 8. 
Das Plangebiet ist Bestandteil des Bebauungsplans Nr. 88/II „Overfeldweg/Olof-
Palme-Straße" (rechtsverbindlich seit 11.12.1991) und des auf dieser Grundlage 
vollständig umgesetzten Gewerbegebiets „Overfeldweg/Olof-Palme-Straße". Dieses 
Gewerbegebiet ist Bestandteil des Stadtteils Bürrig und im Bewusstsein der Bewoh-
ner verankert. Innerhalb dieses Gewerbegebiets finden sich mehrere Autohäuser, 
von denen keine negativen Auswirkungen durch Immissionen oder Verkehrsbelas-
tungen ausgehen. Die Behauptung, dass durch solche Betriebe eine monotone Ent-
wicklung bis zur Verödung des Stadtteils ausgehen würde, kann in keiner Weise 
nachvollzogen werden. Belege hierfür werden nicht vorgetragen. Die Betriebe tragen, 
genauso wie alle anderen Gewerbebetriebe in dem Gewerbegebiet „Overfeld-
weg/Olof-Palme-Straße“ dazu bei, dass wohnungsnahe Arbeitsplätze bzw. Kaufan-
gebote entstehen. Ein solches Angebot trägt somit im Sinne der Stadt der kurzen 
Wege dazu bei, überflüssige Fahrten des Individualverkehrs zu vermeiden und die 
Nutzung klimafreundlicher Verkehrsmitteln (Fahrrad, ÖPNV) zu verstärken. 
Beeinträchtigungen des Schutzgutes Wasser durch die derzeit allgemein zulässigen 
gewerblichen Nutzungen sind nach Prüfung durch die zuständige Untere Wasserbe-
hörde nicht ersichtlich. Die Trinkwassertransportleitungen oder das Reservoir im 
Wasserturm sind nicht gefährdet.  
Für die im Rahmen der Angebotsplanung des Bebauungsplans beantragten zukünf-
tigen Nutzungen wird im Genehmigungsverfahren geprüft, ob diese Nutzungen im 
Sinne des § 15 BauNVO zulässig sein können. Ggf. werden wassergefährdende 
Nutzungen nicht zugelassen.  
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
zu 9. 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Absatz 1 Baugesetzbuch dient 
dazu, die Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, sich 
wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die Neugestaltung oder Entwicklung 
eines Gebiets in Betracht kommen, und die voraussichtlichen Auswirkungen der Pla-
nung zu unterrichten.  
Die Abfrage der Zustimmung zur Planung ist nicht erforderlich und daher nicht Ge-
genstand dieser Unterrichtung.  
Der Rat der Stadt Leverkusen wird zu allen Stellungnahmen der Öffentlichkeit eine 
Abwägung der öffentlichen und der privaten Belange unter- und gegeneinander vor-
nehmen und entscheiden, ob und wie er den Stellungnahmen folgt oder nicht folgt. 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
zu P.S. 
Auch anerkannte Naturschutzverbände sind keine Behörden oder sonstige Träger 
öffentlicher Belange im Sinne des Bauplanungsrechts. Sie werden der Öffentlichkeit 
zugerechnet und unterliegen somit den Anforderungen des Datenschutzes. Aus die-
sem Grund werden personenbezogene Daten wie Namen und Anschriften unkennt-
lich gemacht. 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/A 1.2 Bürger vom 10.07.2017 
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Stellungnahme der Verwaltung 

zu 1. 
Es handelt sich bei dem Bebauungsplan Nr. 225/II "Bürrig - südlich Olof-Palme-
Straße/Europaring" um einen Bebauungsplan, der als so genannter „Angebotsbe-
bauungsplan“ aufgestellt wird. Es gibt keinen Antrag eines Vorhabenträgers zur Ein-
leitung und Durchführung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans. Ein konkretes 
Vorhaben, das umgesetzt werden soll, liegt nicht vor.  
Die in der Presse veröffentlichten Vermarktungsvorstellungen der Grundeigentümer 
sind nur als Nutzungsbeispiele zu sehen, sie sind nicht so verbindlich, dass daraus 
ein Vorhaben abzuleiten wäre.  
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Es ist Ziel der Stadt Leverkusen und der Grundstückseigentümer, den Planbereich 
wieder als Gewerbegebiet für unterschiedliche gewerbliche Nutzungen auszuweisen, 
um den derzeitigen und zukünftigen Bedarf von Gewerbetreibenden in Bürrig und der 
Gesamtstadt befriedigen zu können. Die Stadt Leverkusen hat hohen Bedarf an klei-
neren gut erschlossenen und innenstadtnahen Gewerbeflächen. 
Das Wesen einer „Angebotsplanung“ und damit der Unterschied zur Vorhabenpla-
nung ist, dass es keine strenge Auflistung von zulässigen Betrieben gibt.  
Die Zulässigkeit von Betrieben richtet sich nach der vorgenommen Festsetzung ei-
nes Gewerbegebiets gem. § 8 Baunutzungsverordnung (BauNVO). Diese Gewerbe-
gebiete dienen vorwiegend der Unterbringung von nicht erheblich belästigenden Ge-
werbebetrieben.  
In den textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan Nr. 225/II „Bürrig - südlich Olof-
Palme-Straße/Europaring“ wird diese allgemeine Zulässigkeit noch weiter detailliert, 
so dass z.B. keine Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für 
Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm ge-
genüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind und keine Anlagen für 
kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke zulässig sind. Einzelhandel 
wird mit geringen Ausnahmen für Werksverkauf oder Handel mit Kfz, Motorrädern 
oder Fahrrädern ebenfalls ausgeschlossen. Grund dieser Ausschlüsse ist das Ziel, 
Verkehrs- und Lärmbelastungen für die Nachbarschaft gering zu halten und die zent-
ralen Versorgungsbereiche der Stadt Leverkusen vor Einzelhandel in nicht integrier-
ten Lagen zu schützen. 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
zu 2. 
Die schon beschriebene Angebotsplanung eröffnet die Möglichkeit, im Plangebiet ein 
„Autohaus“, d.h. den Handel mit Kfz anzusiedeln. Das ist nicht zu verwechseln mit 
der Absicht, ein solches tatsächlich anzusiedeln. 
Der Stadt Leverkusen obliegt es nicht zu entscheiden, ob und wie viele Autohandels-
unternehmen wirtschaftlich tragfähig sind. Sie hat lediglich zu entscheiden, ob mit der 
Ansiedlung solcher Betriebe ggf. negative städtebauliche Auswirkungen auf die 
Stadt, auf zentrale Versorgungsbereiche oder auf schützenswerte Nutzungen in der 
Nachbarschaft verbunden sind oder sein können. 
Diese Prüfung hat die Stadt Leverkusen für den Bebauungsplan Nr. 225/II „Bürrig - 
südlich Olof-Palme-Straße/Europaring“ vorgenommen und ist zu dem Ergebnis ge-
kommen, dass innerhalb dieses Bebauungsplans keine negativen Auswirkungen in 
dem o.a. Sinne entstehen können. Daher wurde die Zulässigkeit dieser Nutzung 
festgesetzt. 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
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zu 3. 
Die unmittelbare prägende Nachbarschaft des Plangebiets bildet die Autobahn BAB 
1 und die Bundesstraße B 8 sowie der Standort der EVL. Nördlich grenzt jenseits der 
Olof-Palme-Straße die Kleingartenanlage an.  
Die Dhünnaue liegt erst südlich der in Dammlage verlaufenden Autobahn. Einen Be-
zug zum Bebauungsplangebiet gibt es nicht. Ob und wie Freizeitsportanlagen mit der 
Dhünnaue sinnvoll und verträglich sind, ist nicht Gegenstand der Bauleitplanung und 
der zugehörigen Abwägung. 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
zu 4. 
Die zulässige Grundflächenzahl (GRZ) von 0,8 ist gewerbegebietstypisch und kann 
bis zu einer GRZ von 0,95 durch Garagen, Stellplätze, Tiefgaragen und deren Zu-
fahrten überschritten werden.  
Bereits der Bebauungsplan Nr. 88/II ermöglichte die Überschreitung der GRZ auf 0,9. 
Im Rahmen des vorhabenbezogene Bebauungsplans V 4/II „Olof-Palme-Straße“, 1. 
Änderung war bereits die Erhöhung der GRZ auf 0,95 für den südlichen Abschnitt 
des Plangebiets vorgesehen.  
Die Versiegelung von 0,95 ist anteilig auf Basis des geltenden Planungsrechts und 
durch genehmigte frühere Nutzung entstanden und soll im Sinne des Vertrauens-
schutzes für zukünftige Folgenutzungen der Immobilie ohne Umbauten, Abbrüche 
oder Entsiegelungen zulässig bleiben. 
Wie bereits beschrieben ist der hohe Versieglungsgrad genehmigter Bestand, zu-
sätzliche negative Auswirkungen können daher nicht entstehen. 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
zu 4.1. 
Große Teile der vorhandenen Bebauung bestehen aus Glashäusern, die sich nicht 
für Fassaden- und Dachbegrünung eignen. Die andern Gebäude sind auf Grund ihrer 
Konstruktion und Statik nicht auf Dachbegrünung ausgelegt. Der ursprüngliche Be-
bauungsplan Nr. 88/II und der vorhabenbezogene Bebauungsplan V 4/II „Olof-
Palme-Straße“ setzten keine Dach- und/oder Fassadenbegrünung fest. Im Sinne des 
Vertrauensschutzes für die Grundstückseigentümer sollen jetzt, nach über 25 Jah-
ren, diese Regelung nicht für die bereits bestehenden Gebäude eingeführt werden. 
Diese Regelungen stellte für die Vermarktung dieser Gebäude eine hohe Hürde dar, 
da die damit verbundenen hohen Aufwendungen, wen überhaupt, nur bei Neubauten 
machbar sind.  
Der Bebauungsplan setzt daher eine Dach- und Fassadenbegrünung nur für Neu-
bauvorhaben fest, die nach dem Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans zur 
Genehmigung vorgelegt werden sollen. Diese Begrünung wird als mindestens exten-
sive Begrünung auf mindestens 50% der Dachfläche beschränkt, um die notwendi-
gen konstruktiven und damit finanziellen Aufwendungen für kleinere Gewerbebetrie-
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be in einem machbaren Rahmen zu halten. Dieses gilt auch für die Fassadenbegrü-
nung, die auf mindesten 25 % der Fassadenfläche gefordert wird. 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird gefolgt. 
zu 4.2. 
Eine Anrechnung der, das Plangebiet umgebenden öffentlichen Grünflächen (Stra-
ßenbegleitgrün) erfolgt nicht. In der Begründung erfolgte nur ein Analogieschluss, 
dass die umliegenden zusammenhängenden grünen Böschungen eine höhere Quali-
tät in der Begrünung zeigen, als kleine grüne Restflächen (Inseln) im Gewerbegebiet. 
Die Überplanung der bereits gewerblich genutzten Flächen am Böschungsfuß zur 
„Olof-Palme-Straße“ durch den Bebauungsplan Nr. 225/II „Bürrig - südlich Olof-
Palme-Straße/Europaring“ stellt einen Eingriff gegenüber dem gegebenen Planungs-
recht des Bebauungsplan Nr. 88/II „Overfeldweg/Olof-Palme-Straße" dar. Die Kom-
pensation wird in den Grunderwerbsvertrag der Flächen einbezogen. 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
zu 5. 
Durch Veränderung des Plangebiets werden über die bisherige Bestandssituation 
hinaus keine öffentlichen Grünflächen in Anspruch genommen, ein Eingriff in den 
Baumbestand erfolgt nicht. Eine Kompensation ist nicht erforderlich. 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung  
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
zu 6. 
Die Entwässerung von Schmutz- und Teilen des Niederschlagswassers erfolgt über 
vorhandene Kanalleitungen. Es handelt sich um ein Altanschlussgebiet, da es vor 
dem 01.01.1996 erstmals bebaut, befestigt und an die öffentliche Kanalisation ange-
schlossen wurde. Gemäß § 44 Abs. 1 Landeswassergesetz NRW (LWG) ist das Ge-
biet daher von der Versickerungs-/Einleitungsverpflichtung für Niederschlagswasser 
nach § 55 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) befreit. 

Der größte Teil der vorhandenen Dachflächen ist an eine vorhandene Muldenrigole 
zur Versickerung der Niederschlagswässer angeschlossen. Für diese Anlage liegt 
eine wasserrechtliche Erlaubnis vor. Diese Anlage wurde erst im August 2016 ge-
nehmigt, die Versickerungsfähigkeit des Bodens wurde nachgewiesen.  
Sollte in Zukunft die Rigole vergrößert oder an anderer Stelle eine weitere Rigole ge-
plant werden, ist ein weiteres wasserrechtliches Erlaubnisverfahren notwendig. Hier-
zu sind auch Bodenuntersuchungen vorzunehmen. 
Für den Bebauungsplan ist es nicht erforderlich, diese Untersuchungen vorab vorzu-
nehmen, da die Niederschlagswasserbeseitigung auch durch andere Maßnahmen, 
z.B. verzögerte Einleitung (Retention auf dem Grundstück) nachgewiesen werden 
könnte. Eine Verlagerung des Nachweises in das konkrete Genehmigungsverfahren 
ist somit zulässig. 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
zu 7. 
Die Nord-Süd ausgerichtete Gebäudestellung der Bestandsgebäude eignet sich her-
vorragend zur aktiven und passiven Solarenergienutzung. Die Nutzung von Solar-
energien ist im Bebauungsplan zulässig und gewünscht. Die ausschließliche Fest-
setzung einer solchen Energienutzung ist für den Bebauungsplan nicht möglich, da 
die Energieversorgung im Bestand bereits vorhanden ist.  
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
zu 8. 
Das Plangebiet ist Bestandteil des Bebauungsplans Nr. 88/II „Overfeldweg/Olof-
Palme-Straße" (rechtsverbindlich seit 11.12.1991) und des auf dieser Grundlage 
vollständig umgesetzten Gewerbegebiets „Overfeldweg/Olof-Palme-Straße". Dieses 
Gewerbegebiet ist Bestandteil des Stadtteils Bürrig und im Bewusstsein der Bewoh-
ner verankert. Innerhalb dieses Gewerbegebiets finden sich mehrere Autohäuser, 
von denen keine negativen Auswirkungen durch Immissionen oder Verkehrsbelas-
tungen ausgehen. Die Behauptung, dass durch solche Betriebe eine monotone Ent-
wicklung bis zur Verödung des Stadtteils ausgehen würde, kann in keiner Weise 
nachvollzogen werden. Belege hierfür werden nicht vorgetragen. Die Betriebe tragen, 
genauso wie alle anderen Gewerbebetriebe in dem Gewerbegebiet „Overfeld-
weg/Olof-Palme-Straße“ dazu bei, dass wohnungsnahe Arbeitsplätze bzw. Kaufan-
gebote entstehen. Ein solches Angebot trägt somit im Sinne der Stadt der kurzen 
Wege dazu bei, überflüssige Fahrten des Individualverkehrs zu vermeiden und die 
Nutzung klimafreundlicher Verkehrsmitteln (Fahrrad, ÖPNV) zu verstärken. 
Beeinträchtigungen des Schutzgutes Wasser durch die derzeit allgemein zulässigen 
gewerblichen Nutzungen sind nach Prüfung durch die zuständige Untere Wasserbe-
hörde nicht ersichtlich. Die Trinkwassertransportleitungen oder das Reservoir im 
Wasserturm sind nicht gefährdet.  
Für die im Rahmen der Angebotsplanung des Bebauungsplans beantragten zukünf-
tigen Nutzungen wird im Genehmigungsverfahren geprüft, ob diese Nutzungen im 
Sinne des § 15 BauNVO zulässig sein können. Ggf. werden wassergefährdende 
Nutzungen nicht zugelassen.  
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
zu 9. 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Absatz 1 Baugesetzbuch dient 
dazu, die Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, sich 
wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die Neugestaltung oder Entwicklung 
eines Gebiets in Betracht kommen, und die voraussichtlichen Auswirkungen der Pla-
nung zu unterrichten.  
Die Abfrage der Zustimmung zur Planung ist nicht erforderlich und daher nicht Ge-
genstand dieser Unterrichtung.  
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Der Rat der Stadt Leverkusen wird zu allen Stellungnahmen der Öffentlichkeit eine 
Abwägung der öffentlichen und der privaten Belange unter- und gegeneinander vor-
nehmen und entscheiden, ob und wie er den Stellungnahme folgt oder nicht folgt. 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange 

II/B 1 Bundesnetzagentur vom 17.10.2017 
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Stellungnahme der Verwaltung 
Die betroffenen Richtfunkbetreiber wurden im Verfahren und in der Auslegung betei-
ligt. 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 2 Telefonica Germany GmbH & Co. OHG vom 21.11.2017 
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Stellungnahme der Verwaltung 
Die im Bebauungsplan festgesetzte maximale Gebäudehöhe von 53 m ü. NN ent-
spricht einer maximalen Höhe über Grund von ca. 10,5 m.  
Die in der Stellungnahme enthaltene Angabe einer maximalen Bauhöhe von 37 m 
über Grund wird somit bei weitem nicht erreicht. Eine Beeinträchtigung der Richt-
funkverbindung ist nicht gegeben.  
Der Bebauungsplan wird mit folgendem Hinweis auf die Richtfunkverbindung verse-
hen: 
Das Plangebiet wird durch vier Richtfunktrassen von Telekommunikationsbetreibern 
überquert. Zur Einhaltung der Bauhöhenbeschränkung auch bei Baumaßnahmen 
(Kranhöhe) sind diese Betreiber im bauordnungsrechtlichen Genehmigungsverfahren 
zu beteiligen. 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 3 E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG vom 21.11.2017 
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       Bebauungsplan Nr. 225/II "Bürrig - südlich Olof-Palme-Straße/Europaring" Seite  28  

 

 

Stellungnahme der Verwaltung 
Die im Bebauungsplan festgesetzte maximale Gebäudehöhe von 53 m ü. NN ent-
spricht einer maximalen Höhe über Grund von ca. 10,5 m.  
Die in der Stellungnahme enthaltene Angabe einer maximalen Bauhöhe von 28 m 
über Grund wird bei weitem nicht erreicht. Eine Beeinträchtigung der Richtfunkver-
bindung ist nicht gegeben.  
Der Bebauungsplan wird mit folgendem Hinweis auf die Richtfunkverbindung verse-
hen: 
Das Plangebiet wird durch vier Richtfunktrassen von Telekommunikationsbetreibern 
überquert. Zur Einhaltung der Bauhöhenbeschränkung auch bei Baumaßnahmen 
(Kranhöhe) sind diese Betreiber im bauordnungsrechtlichen Genehmigungsverfahren 
zu beteiligen. 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 4 Ericsson GmbH vom 07.11.2017 
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Stellungnahme der Verwaltung 
Der Versorgungsträger wurde um die Trassenauskunft gebeten, siehe Stellungnah-
me II/B 4.1 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird gefolgt. 

II/B 4.1 Deutsche Telekom Technik GmbH vom 28.11.2017 
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Stellungnahme der Verwaltung 
Die im Bebauungsplan festgesetzte maximale Gebäudehöhe von 53 m ü. NN ent-
spricht einer maximalen Höhe über Grund von ca. 10,5 m.  
Die in der Stellungnahme enthaltene Angabe einer maximalen Bauhöhe von 40 m 
über Grund wird bei weitem nicht erreicht. Eine Beeinträchtigung der Richtfunkver-
bindung ist nicht gegeben.  
Der Bebauungsplan wird mit folgendem Hinweis auf die Richtfunkverbindung verse-
hen: 
Das Plangebiet wird durch vier Richtfunktrassen von Telekommunikationsbetreibern 
überquert. Zur Einhaltung der Bauhöhenbeschränkung auch bei Baumaßnahmen 
(Kranhöhe) sind diese Betreiber im bauordnungsrechtlichen Genehmigungsverfahren 
zu beteiligen. 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 5 WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH vom 14.11.2017 
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Stellung- nahme 
der Ver- waltung 
Die vor- handene 
Trinkwas- sertrans-
portleitung der Bergi-
schen Trinkwas-
server- bund-
GmbH wurde mit 
dem 8 m breiten 
Schutz- streifen in 
den Be- bauungs-
plan auf- genom-
men. 
Abwä- gungsvor
vor- schlag 
der Ver- waltung 
Der Stel- lungnah-
me wird gefolgt. 
 



       Bebauungsplan Nr. 225/II "Bürrig - südlich Olof-Palme-Straße/Europaring" Seite  35  

II/B 6 Landesbetrieb Straßenbau NRW Niederlassung Köln vom 
17.11.2017 
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Stellungnahme der Verwaltung 
Die Eintragung der Schutzzonen in den Bebauungsplan ist erfolgt, eine Nachrichtli-
che Übernahme auf die Schutzzonen wurde in den Bebauungsplan aufgenommen. 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird gefolgt. 
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II/B 7 Vodafone D2 GmbH vom 17.10.2017 
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Stellungnahme der Verwaltung 
Der Versorgungsträger wurde um die Trassenauskunft gebeten, siehe Stellungnah-
me II/B 7.1 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird gefolgt. 
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II/B 7.1 NGN Fiber Network KG vom 20.11.2017 
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Stellungnahme der Verwaltung 
Die Leitungen befinden sich in der Böschung der Bundesautobahn (BAB 1) oder in 
dem bereits festgesetzten Leitungsrecht. Die Leitungen werden durch die Planung 
nicht berührt. 
Der Versorgungsträger GLH/MIT-Teleport wurde mit einer Frist bis zum 08.12.2017, 
um Trassenauskunft gebeten. Ebenso wurde der Versorgungsträger darüber in 
Kenntnis gesetzt, dass beim nicht fristgerechten Einreichen der Stellungnahme, der 
Fachbereich Stadtplanung davon ausgeht, dass keinerlei Einwände gegenüber dem 
Bebauungsplanverfahren Nr. 225/II „Bürrig - südlich Olof-Palme-Straße/Europaring“ 
bestehen. Eine Stellungnahme liegt bislang nicht vor.  
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 8 Deutsche Bahn AG DB Immobilien vom 23.10.2017 
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Stellungnahme der Verwaltung 
Der Hinweis der Deutschen Bahn AG, DB Immobilien wurde in der Planung beachtet. 
Anlagen der Deutschen Bahn sind durch die Bauleitplaung nicht betroffen.  
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 9 WFL Wirtschaftsförderung Leverkusen GmbH vom 13.11.2017 
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Stellungnahme der Verwaltung 
Seitens der Wirtschaftsförderung Leverkusen wird angeregt, dass neben der als 
ausnahmsweise zulässig festgesetzten Sortimente der „Krafträder, Kraftradteile und -
zubehör (45.4)“ auch Einzelhandel mit Motoradschutzbekleidung (ausnahmsweise) 
zulässig sein sollte.  
Dies ermöglicht der vorliegende Bebauungsplan Nr. 225/II "Bürrig - südlich Olof-
Palme-Straße/Europaring" nicht. 
Die Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 225/II "Bürrig - südlich Olof-Palme-
Straße/Europaring" fußen auf der bisher vom Rat der Stadt beschlossenen und da-
her anzuwendenden Leverkusener Sortimentsliste, in der Sportbekleidung und damit 
auch Motorradschutzbekleidung den zentrenrelevanten Sortimenten zugeordnet 
wurde. 
Mit der Zielsetzung, an diesem nicht-integrierten Standort der Olof-Palme-Straße ei-
ne Einzelhandelsentwicklung mit nahversorgungs- oder zentrenrelevanten Sortimen-
ten zu steuern und diese auf die zentralen Versorgungsbereiche wie zum Beispiel 
der City Leverkusen zu lenken, wurde Sportbekleidung daher grundsätzlich ausge-
schlossen. 
Das Einzelhandelskonzept der Stadt Leverkusen befindet sich zwischenzeitlich in der 
Fortschreibung, die am 18.12.2017 dem Rat der Stadt Leverkusen zur Beschlussfas-
sung vorgelegt wird. Diese Fortschreibung beinhaltet auch eine Neufassung der Le-
verkusener Sortimentsliste. In dieser wird der Tatsache Rechnung getragen, dass 
Motorradschutzkleidung als spezielle Form der Sportbekleidung als nicht Zentrenre-
levant einzustufen ist und damit nach o.g. Ratsbeschluss für den Standort Olof-
Palme-Straße als ausnahmsweise zulässig festgesetzt werden könnte. 
Das Bebauungsplanverfahren Nr. 225/II „Bürrig – südlich Olof-Palme-
Straße/Europaring“ konnte nicht solange ruhen, bis diese Beschlussfassung erfolgt, 
da die Durchführung des Verfahrens erst nach dem Ratsbeschluss im Dezember 
2017 dazu geführt hätte, dass der Bebauungsplan nicht vor Spätherbst 2018 zu Sat-
zung beschlossen würde.  
Die Verlängerung des Planverfahrens würde erhebliche negative Auswirkungen auf 
die Reaktivierung der brachliegenden gewerblichen Nutzflächen und Gebäude ha-
ben, zumal konkrete Interessenten zur Folgenutzung bereit stehen und auf den Ab-
schluss der Bauleitplanverfahren im Frühjahr 2018 warten.  
Die Grundstückseigentümer sind sich der durch die aktuelle Fassung des Bebau-
ungsplans Nr. 225/II "Bürrig - südlich Olof-Palme-Straße/Europaring" gegebenen 
möglichen Einschränkungen bei der Vermarktung bewusst. Die Planungs- und damit 
Vermarktungssicherheit durch einen Satzungsbeschluss im Frühjahr 2018 wird je-
doch höher bewertet als die zusätzliche Möglichkeit eines Sortiments im Bereich Mo-
torradhandel. Aus diesem Grund soll die vorhandenen textlichen Festsetzungen nicht 
geändert werden.  
Die geäußerte Befürchtung der WFL, dass durch diese Festsetzungen die Vermark-
tung im Bereich Mobilität nicht möglich wäre wird zur Kenntnis genommen. Das an-
gestrebte Angebot aus dem Bereich Mobilität ist jedoch nur eine Vermarktungsmög-
lichkeit und kein Grundzug der städtebaulichen Planung.  
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Sollte im weiteren Vermarktungsprozess dennoch die Notwendigkeit der Änderung 
der textlichen Festsetzungen gegeben sein, sind die bauplanungsrechtlichen Schritte 
hierzu durchzuführen. 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

 

II/B 10 Fachbereich 30 / Recht und Ordnung vom 03.11.2017 
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Stellungnahme der Verwaltung 
Die Luftbildauswertung hat keine konkreten Verdachtsmomente ergeben, die eine 
sofortige Überprüfung erfordern. 
Der Bereich der vermehrten Bombenabwürfe ist vor geplanten Bodeneingriffen oder 
Baumaßnahmen zu überprüfen. 
Der Bebauungsplan wurde mit einem entsprechenden Hinweis versehen. 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird gefolgt. 
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II/B 11 EVL Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG vom 
08.11.2017 

 

 



       Bebauungsplan Nr. 225/II "Bürrig - südlich Olof-Palme-Straße/Europaring" Seite  52  

 



       Bebauungsplan Nr. 225/II "Bürrig - südlich Olof-Palme-Straße/Europaring" Seite  53  

 
 
Stellungnahme der Verwaltung 
Die Angaben zu den vorhandenen Leitungen wurden in die Bebauungsplanbegrün-
dung aufgenommen. Die Leitungen sind, soweit ihre Lage bekannt ist, in der Plan-
zeichnung dargestellt. 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 12 Fachbereich 32 / Umwelt vom 22.11.2017 
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Stellungnahme der Verwaltung 
zu Lärm:  
Die empfohlene Änderung der Darstellung der Lärmpegelbereiche in der Legende 
wird vorgenommen. Grundzüge der Planung sind durch diese rein redaktionelle Än-
derung nicht betroffen. 
zu Abfall: 
Die Vorgaben der AVEA sind im Bebauungsplan Nr. 225/II "Bürrig - südlich Olof-
Palme-Straße/Europaring" berücksichtigt. 
Die in der Stellungnahme von FB 32 angeführten Varianten mit privaten Erschlie-
ßungen und Fußwegen sind nicht Gegenstand der Festsetzungen des Bebauungs-
plans Nr. 225/II "Bürrig - südlich Olof-Palme-Straße/Europaring". 
Bei ggf. zu stellenden Abbruchanträgen wird die Untere Abfallbehörde beteiligt. 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahmen werden zur Kenntnis genommen. 
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II/B 13 TBL Technische Betriebe Leverkusen vom 12.12.2017 

 

 
Stellungnahme der Verwaltung 
Nach Abstimmung aller betroffener Fachbereiche und der TBL wird in den städtebau-
lichen Vertrag zum Bebauungsplan aufgenommen, dass die Grundstückseigentümer 
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die für den Wendeplatz benötigten Flächen Kosten- und Lastenfrei zur Verfügung 
stellen und das der Ausbau der Wendeanlage und deren Entwässerung mittels eines 
Erschließungsvertrages detailliert geregelt wird. Der Erschließungsvertrag ist nicht an 
den Bebauungsplan gebunden, jedoch Voraussetzung für spätere Baugenehmi-
gungsverfahren. Im Erschließungsvertrag wird die Übernahme des Regenwassers 
der öffentlichen Verkehrsfläche in den privaten Kanal vereinbart, ggf. behalten sich 
die TBL vor, zu einem späteren Zeitpunkt eine öffentliche Kanalableitung zu den vor-
handenen Regenwasserkanälen in der Olof-Palme-Straße zu errichten. 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 


